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VERORDNUNG  
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Jakob im Rosental vom 14. August 2019, Zahl 825-

0/TKE-VO/3/1-2019/MA, über die Vorschreibung von Gebühren für die Ablieferung, Beseitigung 

und unschädliche Entsorgung von Falltieren, Kleinmengen, Siedlungsabfällen sowie 

Schlachtnebenprodukten aus Schlacht- und Zerlegebetrieben im kommunalen Sammelsystem der 

Marktgemeinde St. Jakob im Rosental – Tierkörpergebührenverordnung 2019. 
 

Gemäß § 17 Abs. 3 Z. 4 Finanzausgleichsgesetz 2017 – FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt in der 

Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 106/2018, und § 13 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K 

AGO, LGBl. Nr. 66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 71/2018, wird verordnet: 
 

§ 1 

Gebühren 
 

Für die Ablieferung, Beseitigung und unschädliche Entsorgung von Falltieren, Kleinmengen, 

Siedlungsabfällen sowie Schlachtnebenprodukten in die kommunale Sammelstelle sind folgende Gebühren 

zu leisten: 
 

 

Für ablieferungspflichtige Gegenstände der 
 

Kategorie 1 (SRM, tote Tiere gem. Kat. 1)  je Kilogramm  EUR 0,9405 
 

Kategorie 2 (Schlachtmüll mit Weichteilen 

                     und toten Tieren gem. Kat. 2)  je Kilogramm  EUR 0,8041 
 

Kategorie 3 (Knochen, Rind, Schwein, Därme 

                     Schwein gewaschen – gemischt)  je Kilogramm  EUR 0,6952 
 

§ 2 

Abgabenschuldner 
 

Abgabenschuldner sind die Erzeuger und Verwahrer ablieferungspflichtiger Gegenstände. Die Gebühr ist 

zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der kommunalen Sammelstelle zu entrichten. 
 

§ 3 

Inkraftreten 
 

Diese Verordnung tritt mit 1. September 2019 in Kraft.  

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung vom 20. Juni 2018, Zahl: 825-0/TKE-VO/3/1-

2018/SR, außer Kraft. 
 

Der Bürgermeister: 
 

Reg. Rat Heinrich Kattnig 
 

 

 

mailto:st-jakob-ros@ktn.gde.at



		2019-08-14T22:53:18+0200
	Marktgemeinde St. Jakob im Rosental
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




